
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

der 
 

Kosmetik- und Make-up-Schule Norbert Engler 
Zeil 51 

60313 Frankfurt am Main 
 
Haftung 
Die Haftung der Schule wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt und wird für 
mitgebrachte Gegenstände ausgeschlossen.  
 
Gültigkeit 
Mit der Unterzeichnung durch den Schüler/Auszubildenden kommt der Ausbildungsvertrag hier 
wirksam zustande. Eine Ausbildungsbestätigung ist somit nicht erforderlich; der Schulleiter/die 
Schule muss den Vertrag nicht zur Wirksamkeit gegenzeichnen. Die Anmeldung ist bindend und 
verpflichtet zur Zahlung der gesamten Lehrgangsgebühr, auch wenn der Schüler die Ausbildung 
verspätet beginnt, vorzeitig abbricht oder überhaupt nicht aufnimmt. § 626 BGB bleibt hiervon 
unberührt. Ferien befreien nicht von der Zahlungspflicht der Lehrgangsgebühren. Wenn diese 
spätestens 7 Werktage vor Ausbildungsbeginn bei der Schule eingegangen sind, können 6 % 
Skonto in Abzug gebracht werden.  
 
Eignung 
Der Schüler/Auszubildende erklärt mit seiner Unterschrift, dass er sich zeitnah ärztlich 
untersuchen lässt und spätestens bei Ausbildungsbeginn eine Bescheinigung vorlegt, in der die 
berufliche Eignung attestiert wird und dass keine gesundheitlichen Gründe gegen die Teilnahme 
an der Ausbildung sprechen.  
 
Vertragskündigung/Fristen 
Bis 6 Monate vor Ausbildungsbeginn hat der Schüler bei Rücktritt 10 %, bis 4 Monate 40%, bis 2 
Monate 60 % und danach 100 % der Lehrgangsgebühren zu zahlen.  
 
Widerrufsbelehrung zum Widerrufsrecht nach dem Fernabsatzgesetz 
Bei Anmeldungen nach dem Fernabsatzgesetz können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
Kosmetikschule Norbert Engler, Zeil 51, 60313 Frankfurt (auf dem Postweg), per Fax an 0 69 – 49 
88 89 oder per E-Mail an info@kosmetikschule-frankfurt.de.  
 
Werbung 
Die Adressen der Schüler können ausgewählten Produkte- und Geräteherstellern zur Verfügung 
gestellt werden, wenn der Schüler dies nicht untersagt.  
 
Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Die Schule erbringt ihre Leistung gegenüber dem 
Schüler/Auszubildenden in Frankfurt/Main, Zeil 51. Dort, darin sind sich die Vertragsparteien 
einig, ist auch die Zahlpflicht des Schulgelds zu erfüllen (Bezahlungspflicht). 

mailto:info@kosmetikschule-frankfurt.de.

